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                      1. Grundsatz Aufgabe der Bearbeitungsstelle Ordnungswidrigkeiten ist die Durchsetzung von Mitwirkungspflichten bei Zuwiderhandlungen von leistungsberechtigen Personen, Arbeitgebern, sonstigen Dritten und privaten Trägern im Wege der Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten. Zudem ist sie gehalten, bei bewussten Zuwiderhandlungen, also bei dem Verdacht von Straftaten, Strafanzeige bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zu erstatten. Sie ist gehalten, das Verfahren an die Zollverwaltung abzugeben, sofern der Verdacht einer Straftat im Zusammenhang mit der Erbringung von Dienst- und Werkleistungen besteht oder im Falle des Verdachtes einer Ordnungswidrigkeit in diesem Zusammenhang eine Außenprüfung durch die Zollverwaltung erforderlich ist. Die Bearbeitungsstelle Ordnungswidrigkeiten sollte bei im Bußgeldverfahren auf- tretenden Fragestellungen von betroffenen Personen und Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen des Jobcenters informierend und beratend tätig werden. Intern sollten sie einen qualifizierten fachlichen Austausch mit den Fachteams (z. B. durch Schulungen) anbieten. 2. Leistungsmissbrauch Leistungsmissbrauch ist jede von Leistungsempfängern /Leistungs- empfängerinnen zu vertretende unrechtmäßige Inanspruchnahme von Geldleistungen nach dem SGB II. Definition Ordnungswidrigkeit: Eine Ordnungswidrigkeit ist eine rechtswidrige und vorwerfbare Handlung, die den Tatbestand eines Gesetzes verwirklicht, das die Ahndung mit Geldbuße zulässt - § 1 Abs. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG). Das Ziel ist die Durchsetzung staatlicher Ordnung durch Bewusstmachung der Gesetzesübertretung und Abschreckung vor Wiederholung. Sie wird durch eine Verwaltungsbehörde verfolgt (§ 35 (1) OWiG). Definition Straftat: Eine Straftat stellt Kriminalunrecht dar. Sie ist eine ethisch verwerfliche Rechtsverletzung, die im Strafgesetzbuch oder in einem anderen Gesetz als Straftat eingestuft und dementsprechend grundsätzlich mit Freiheitsstrafe bedroht ist. Ziel der Verfolgung ist die Prävention und Sühne. Die Verfolgung nimmt grundsätzlich die Staatsanwaltschaft wahr (§ 160 Strafprozessordnung (StPO)). Leistungsbezieher(-innnen), die bewusst ihren Mitwirkungspflichten zuwiderhandeln, in Einzelfällen sogar verfälschte Urkunden vorlegen, erwartet neben der Rückforderung der zu Unrecht bezogenen Leistung in der Regel ein Verfahren nach den Vorschriften des OWiG bzw. des Strafgesetzbuches (StGB). 3
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                      3. Zuständigkeiten Die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten erfolgt im Jobcenter Helmstedt gebündelt durch den Bereich Ordungswidrigkeiten (Owi) im Team 414. Die sachliche Zuständigkeit der Verwaltungsbehörde ist in § 36 Abs. 1 Nr. 1 OWiG geregelt. Der Bereich Owi des Bereiches SGG/ Owi ist zuständig für die Bearbeitung von  Strafsachen, die gleichzeitig einen Owi-Tatbestand darstellen ohne Zusammenhang mit einer Beschäftigung oder selbständigen Tätigkeit  Tatbeständen gemäß § 63 Abs. 1 Nr. 1 – 5 SGB II  Tatbeständen gemäß § 63 Abs. 1 Nr. 6 SGB II  Tatbeständen gemäß § 404 Abs. 2 Nr. 1,2,5-16, 19-26 SGB III (Aufstocker)  Tatbeständen gemäß §§ 2,14 des Gesetzes zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung 4. Ermittlungsverfahren nach dem OWiG Die Aufklärungspflicht der Verwaltungsbehörde besteht darin, von Amts wegen nicht nur belastende Umstände aufzuklären, sondern auch entlastende, soweit sie für die Untersuchung der Tat bedeutsam sind. Im Ermittlungsverfahren gilt es, die Verhältnismäßigkeit zu wahren und das Übermaßverbot zu beachten. Unzumutbare Eingriffe in die Rechte des/der Betroffenen sind zu vermeiden (§§161, 163 StPO). Grundsätzlich gilt die Unschuldsvermutung, d. h. die Beweislast liegt bei der Verwaltungsbehörde. Wie weit die Ermittlungen zur Erforschung der Tatbestandsmerkmale zu führen sind, hängt einerseits von der Schwere der Tat ab, die den Gegenstand der Untersuchung bildet, andererseits von der Zweckmäßigkeit der Verfolgung. Kann der mit der Geldbuße angestrebte Zweck, eine Bestimmte Ordnung durchzusetzen auf andere Weise (z. B. Verwarnung) evtl. besser erreicht werden, ist bei Verstößen im Bagatellbereich eine Verfolgungsaufnahme und förmliches Bußgeldverfahren nicht angezeigt, insbesondere wenn der/die Betroffene mit der Zahlung eines Verwarngeldes einverstanden ist. 4
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                      5. Verfolgungsverjährung Ist bereits Verfolgungsverjährung (§§ 31-33 OWiG) eingetreten, schließt § 31 Abs. 1 Satz 1 OWiG die Verfolgung der Ordnungswidrigkeit und damit auch die Einleitung eines Bußgeldverfahrens aus. Auf dieses rechtliche Hindernis ist vor allem dann besonderes Augenmerk zu richten, wenn ein größerer Zeitraum zwischen Begehung und Entdeckung der Ordnungswidrigkeit lag oder diese über längere Zeit nicht aufgegriffen wurde. Bei erst drohendem Verjährungseintritt kann die Verjährung noch durch bestimmte Verfahrenshandlungen unterbrochen werden. Beendigung der Ordnungswidrigkeit Verfolgung Begehung der                                 Verjährungsfrist               unzulässig Ordnungswidrigkeit Beginn der                            Eintritt der Verjährung                            Verjährung 5.1 Verjährungsbeginn Die Verfolgungsverjährung beginnt mit Beendigung der Tathandlung (§ 31 Abs. 3 Satz 1 OWiG), also dem Tag der Beendigung und nicht erst mit dem darauf folgenden Tag. Bei Dauerordnungswidrigkeiten kommt es auf die Beendigung des der Tat zugrunde liegenden rechtswidrigen Zustandes an. Eine Dauerordnungswidrigkeit liegt vor, wenn der/die Betroffene den rechtswidrigen Zustand, den er/sie durch die Verwirklichung des Bußgeldtatbestandes geschaffen hat, willentlich oder unbewusst aufrechterhält. Beispiel: Unterlassen einer Veränderungsmitteilung trotz andauernder Mitteilungspflicht i.S. des § 60 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB I (Ordnungswidrigkeit gem. § 63 Abs. 1 Nr. 6 SGB II oder § 404 Abs. 2 Nr. 26 SGB III). Zu Dauerordnungswidrigkeiten, bei denen die Tathandlung im Unterlassen geforderten aktiven Handelns besteht, ist hinsichtlich des Verjährungsbeginns weiter zu differenzieren. Im Falle vorsätzlichen Unterlassens ordnungsrechtlicher Pflichten beginnt die Verjährung erst, wenn die Handlungspflicht wegfällt. Das tritt durch deren Erfüllung oder durch anderweitig erlangte Kenntnis vom maßgeblichen Sachverhalt ein. Beispiel: 5
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                      Bei einer wissentlich unterlassenen Mitteilung bezüglich der Änderung der Verhältnisse während des Leistungsbezuges dauert die Verpflichtung aus § 60 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB I solange an, bis die Pflicht mit ihrer wirksamen Erfüllung durch den/die Leistungsbezieher(-in) oder eine(n) Beauftragte(n) endet. Hat das Jobcenter Helmstedt auf andere Weise von der Änderung der Verhältnisse Kenntnis erlangt, beginnt die Verjährung mit Eingang der Mitteilung im Jobcenter Helmstedt (z.B. Mitteilung aus DALEB). Beruht dagegen die durch Unterlassen begangene Dauerordnungswidrigkeit auf Fahrlässigkeit, fällt die Handlungspflicht auch dann weg, wenn diese dem Betroffenen nach allgemeinen Erfahrungssätzen nicht mehr im Gedächtnis haften kann (ca. 1 Jahr nach Ende des Leistungsbezuges). Spätestens zu diesem Zeitpunkt beginnt in genannten Fällen der Fahrlässigkeit dann die Verfolgungsverjährung. Beispiel: Versehentlich unterlassene (vergessene) Änderungsmitteilung bezüglich der Verhältnisse während des Leistungsbezuges nach einem Jahr. 5.2 Verjährungsfrist Die Verjährungsfristen (§ 31 Abs. 2 OWiG) richten sich nach dem für die Ordnungswidrigkeit in der jeweiligen Bußgeldvorschrift bestimmten abstrakten Höchstmaß der Geldbuße, wenn vorsätzliches Handeln des/der Betroffenen zu bejahen ist. Bei fahrlässig begangenen Ordnungswidrigkeiten richten sie sich dagegen nur nach der Hälfte dieses angedrohten Höchstbetrages, weil fahrlässiges Handeln nach § 17 Abs. 2 OWiG nur in diesem Höchstmaß geahndet werden darf. Auf die Höhe einer jeweils nach den Zumessungskriterien des § 17 OWiG dann letztlich im Einzelfall festzusetzenden Geldbuße kommt es nicht an. Höchstmaß der                   Verjährungsfrist   Verjährungsvorschrift Geldbuße mehr als      15.000 EUR        3 Jahre            § 31 Abs. 2 Nr. 1 OWiG mehr als      2.500 EUR         2 Jahre            § 31 Abs. 2 Nr. 2 OWiG bis zu        15.000 EUR mehr als      1.000 EUR         1 Jahr             § 31 Abs. 2 Nr. 3 OWiG bis zu        2.500 EUR bis zu        1.000 EUR         6 Monate           § 31 Abs. 2 Nr. 4 OWiG Bei tateinheitlich begangenen mehreren Ordnungswidrigkeiten (§ 19 Abs. 1 OWiG) ist die Verjährungsfrist bezüglich jedes einzelnen Tatbestandes festzustellen. Insofern sind deshalb unterschiedliche Verjährungsfristen möglich. 6

                      
                        
                          
                        
                        [image: 6]
                      
                    

                  

                  

                

              

            
              
                
                  
                    
                      5.3 Verjährungsende Die Verjährungsfrist endet nach der die Frist umfassenden Anzahl von Jahren oder Monaten mit Ablauf des Tages, der nach seiner Bezifferung im Kalender dem Tag des Beginns der Verjährungsfrist vorangeht. Fällt das Fristende auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, so verlängert sich die Frist nicht, da § 43 Abs. 2 StPO nicht entsprechend anwendbar ist. Beispiele: Eine Verjährungsfrist von 6 Monaten, die am 26.6. beginnt, endet am 25.12. Unerheblich ist, dass es sich dabei um den 1. Weihnachtsfeiertag handelt. Die Verjährungsfrist zu einer am 1.3. begangenen Ordnungswidrigkeit beträgt 1 Jahr. Sie endet mithin am 28.2. des Folgejahres, auch wenn das vorausgegangene Jahr ein Schaltjahr war (handelt es sich bei dem Folgejahr um ein Schaltjahr, dann endet die Frist erst am 29.2.). 6. Verfahrensregelungen 6.1 Aufgaben der Fachbereiche Erlangt ein(e) Mitarbeiter(-in) – gleich welchen Teams oder Sachbearbeitung des Jobcenters im Landkreis Helmstedt – im Zusammenhang mit seiner/ihrer dienstlichen Tätigkeit Kenntnis von Tatsachen, die den Verdacht einer Ordnungswidrigkeit oder Straftat begründen, so hat er/sie, sofern die Tatsachen nicht bereits aktenkundig sind, darüber einen Vermerk zu fertigen. Danach ist dieser Vorgang als Sofortsache (ohne Leistungsakte) mit den gewonnenen Erkenntnissen 414i (Bereich Owi) zuzuleiten. Eine Rückmeldung zur Erfassung erfolgt seitens des Bereiches Owi nicht. Anhaltspunkte für ein mögliches schuldhaftes Verhalten (Owi) ist in der Anlage unter Punkt 12.2 ersichtlich. Vor Abgabe an die Sachbearbeitung Owi muss das Anhörungs- und Rückzahlungsverfahren abgeschlossen sein. Als Arbeitshilfe sind die Owi-Vordrucke (Anlage 1 bis 6 – Punkt 12.1 der GA) zu verwenden. Diese Owi-Vordrucke sind Vordrucke über folgenden Link aufzurufen: \\Dst.baintern.de\dfs\241\Ablagen\D24110- Jobcenter\06_Stab_GF\05_Widerspruch_OWiG\OWiG\02_Vordrucke Hierin sind ausführlich alle für die Feststellung einer Ordnungswidrigkeit entscheidungsrelevanten Sachverhalte bzw. Tatbestände, unter Angabe der 7
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                      jeweiligen Blattnummer der Leistungsakte am PC (für die bessere Lesbarkeit) zu erfassen. Weiterhin ist eine Aufstellung des Schadens nach Bewilligungsabschnitten (dieser wird zwingend von der Staatsanwaltschaft verlangt) mittels Vordruck (Anlage 7 – Punkt 12.1 der GA) zu erstellen. Der Owi Vordruck ist auf Papier auszudrucken und an 414i zu übersenden. Beispiel für eine Sachverhaltsdarstellung:  Sachverhalt:  Beschreibung des Sachverhaltes: Mit Daleb-Mitteilung vom 01.01.2014 wurde bekannt, dass der/die eLb seit dem 01.07.2013 in einer versicherungspflichtigen Beschäftigung bei der Firma xy- Tours tätig ist. Im Anhörungsverfahren wurden die nötigen Unterlagen eingereicht. Es ergibt sich eine Überzahlung in Höhe von 1250,00 Euro. Diese wurden mittels Bescheid zurückgefordert.  Bescheidart: Aufhebungs- und Erstattungsbescheid  Bescheid vom: 01.01.2015  Relevante Blattnummern: 114, 120, 125, 127-135  Ansprechpartner/in: Renate Rückruf Rückfragen des Bereiches Owi zu laufenden Verfahren sind durch die abgebenden Bereiche (Eingangszone, Markt und Integration, Leistungsgewährung, Arbeitgeber-Träger-Team) innerhalb von 20 Arbeitstagen zu beantworten. Bei Prüfung rechtlicher Konsequenzen aufgrund einer Mitteilung die im Bereich Owi eingegangen ist (z.B. Staatsanwaltschaft, Polizei, Hauptzollamt etc.) – ist diese innerhalb von zwei Monaten von den betreffenden Bereichen zu erledigen. Bei Nichteinhaltung der Frist erfolgt eine Erinnerung über die zuständige Teamleitung. 6.2 Verfahrensweise im Team 414 – Bereich Owi Angelegenheiten nach dem OWiG sind grundsätzlich im Team 414 - Bereich Owi zu bearbeiten. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Teams 414 – Bereich Owi nutzen die Fachanwendung FALKE. Alle Vorgänge sind in diesem System zu erfassen. Die statistische Erfassung und Auswertung der Straf- und Bußgeldverfahren erfolgen im IT-Verfahren Falke. Folgende Besonderheiten sind zu beachten:    Alle der Bearbeitungsstelle Owi zugeleiteten Fälle sind unmittelbar nach Eingang in die Fachanwendung FALKE mit der zutreffenden Statistik- Zeilen-Nummer einzutragen (Soforteintragung). Nur so kann sichergestellt werden, dass fachliche Auswertungen gewährleistet werden können. 8
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                         Auch in den Fällen, bei denen die erstmalige Prüfung eines Falles in der Bearbeitungsstelle Owi ergibt, dass eine Ordnungswidrigkeit oder Straftat nicht vorliegt oder ein Ermittlungsverfahren nicht einzuleiten ist, weil die Ordnungswidrigkeit verjährt ist, nicht zu verfolgen ist oder weil ein anderes Verfolgungshindernis besteht, ist der Fall gleichwohl als „eingeleiteter Fall“ (Statistik-Zeilen-Nummer 1-9) zu erfassen. In diesen Fällen kommen als Erledigungsgründe „keine Owi“, „Owi verjährt“, „Owi nicht zu verfolgen“, „anderes Verfahrenshindernis“ und „kein Straftatverdacht“ in Betracht.    Im Falle einer Mehrpersonen-Bedarfsgemeinschaft (BG) sind neben der Vertreterin oder dem Vertreter der BG andere Personen nur dann zu er- fassen, wenn gegen diese ein Anfangsverdacht besteht, ein Verfolgungshindernis nicht vorliegt und eine Ahndung geboten erscheint. Für jede betroffene Person ist eine eigene Verfahrensnummer zu vergeben.    Besteht der Verdacht einer Straftat, die gleichzeitig einen Owi-Tatbestand erfüllt, ist je nach Fallgestaltung die Statistik-Zeilen-Nummer 8 (Betrug - § 263 Strafgesetzbuch - StGB) oder 7 (sonstige Straftatbestände) einzutragen.    Ergeben sich nach Einleitung eines Owi-Verfahrens Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Straftat, ist die Erledigungsart “Abgabe an StA gem. §§ 41, 42 OWiG“ zutreffend.    Die Auswahl der Erledigungsart “Abgabe an Zollverwaltung (FKS)“ ist in Fällen des § 63 Abs. 1 Nrn. 1 bis 5 nicht zulässig. Die Zuständigkeit der Behörden der Zollverwaltung kann nach § 64 Abs. 2 Nr. 2 nur in Fällen des § 63 Abs. 1 Nr. 6 vorliegen.    Steht eine Person in dem Verdacht, durch mehrere rechtlich selbständige Handlungen mehrere Ordnungswidrigkeiten begangen zu haben, ist für jede Tat eine Verfahrensnummer zu vergeben. Nach Eingang des Vorganges im Bereich Owi erfolgt die Erfassung im Programm FALKE zur Vergabe der Bußgeldlisten-Nummer innerhalb eines Geschäftszeichens. Das Geschäftszeichen im Bußgeldverfahren besteht grundsätzlich aus dem Organisationszeichen der Bearbeitungsstelle, der BG- Nummer, der Bußgeldlistennummer (BL)- Nummer und dem aktuellen Kalenderjahr. Liegt ein Anfangsverdacht für eine Ordnungswidrigkeit vor, die noch nicht verjährt ist (§ 31 OWiG) und deren Verfolgung nach § 47 Abs. 1 OWiG geboten erscheint, ist die Kundin / der Kunde mittels Anhörungsschreiben nach § 55 OWiG anzuhören und nach Ablauf der Anhörungsfrist legt der Entscheidungsbefugte (gemäß TuK) die weitere Verfahrensweise fest. 9
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                      In der Verfügung ist zu entscheiden, ob   ein Ermittlungsverfahren einzuleiten und mit einem Bußgeld abzuschließen ist ,   eine Verwarnung oder eine Verwarnung mit Verwarnungsgeld zu verhängen ist,   eine Weiterleitung an das Hauptzollamt (HZA) zu erfolgen hat,   eine Abgabe nach § 41 OWiG an die Staatsanwaltschaft vorzunehmen oder   eine Strafanzeige zu erstatten ist. Die registrierten Vorgänge werden unter Beachtung der Verfolgungsverjährungsfristen (Punkt 5) bearbeitet und den einzelnen Teams und sachbearbeitenden Stellen nach Abschluss der Bearbeitung unverzüglich zugeleitet. Zur Bearbeitung sind keine ganzheitlichen sondern nur sachverhaltsbezogene Kopien des Vorgangs anzufertigen (Ausnahmen möglich). Verwarnung Durch den Owi-Sachbearbeiter (Owi-SB) ist die Verfügung in FALKE auszufüllen und eine Verwarnung zu erstellen. Gegen eine Verwarnung ist kein Rechtsbehelf möglich, da sie nicht in den Rechtskreis des Betroffenen eingreift. Der Vorgang wird durch Owi-Sachbearbeiter unterschreiben und danach aus der Bußgeldliste als erledigt ausgetragen. Die Leistungsakte wird an die sachbearbeitende Stelle des jeweiligen Teams zurückgesandt. Verwarnung mit Verwarnungsgeld Verfahrensweise wie bei der Verwarnung, jedoch unter Festsetzung eines Verwarnungsgeldes gemäß der fachlichen Hinweise zu § 63 SGB II – Bußgeldvorschriften. Der Bescheid ist 3-fach zu erstellen. Das Original erhält der/die Betroffene, eine Ausfertigung wird der mit der Einziehung des Verwarnungsgeldes beauftragten Stelle zugeleitet, der Entwurf wird der Owi-Akte zugeführt. Die Kontrolle der Einzahlung des Verwarnungsgeldes erfolgt durch das Team 414 – Bereich Owi nach Ablauf der 2-wöchigen Frist. Wurde der Bescheid über die Erteilung einer Verwarnung nicht anerkannt (er bedarf des Anerkenntnisses des/der Betroffenen) und das Verwarnungsgeld nicht eingezahlt, ist das Verfahren fortzusetzen und ein Bußgeldbescheid mit einem Bußgeld in Höhe des Verwarnungsgeldes zu erlassen. Eine Zahlung des Verwarngeldes gilt als Anerkennung. Erfolgt die Zahlung verspätet, führt dies zu einer nachträglichen Fristverlängerung. Der Verfahrensablauf ist hier der gleiche wie im nachfolgend beschriebenen Bußgeldverfahren. Bußgeldverfahren Durch den Owi-Sachbearbeiter ist die Owi-Verfügung in FALKE anzufertigen, das Ermittlungsverfahren nach dem Owi einzuleiten und die Anhörung gemäß § 55 OWiG zu erstellen. Der Vorgang wird vom Owi-Sachbearbeiter unterschrieben. Nach dem entsprechenden Vermerk der Wiedervorlage in der Bußgeldliste wird die Leistungsakte an die sachbearbeitende Stelle des jeweiligen Teams zurückgesandt. 10
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